
gesetzliche Lage: Nachhilfe?
Beitrag von „Jorge“ vom 11. August 2012 21:13

Zunächst solltest du abklären, ob (evtl. aufgrund weiterer Nebentätigkeiten) diese Tätigkeit
genehmigungspflichtig ist. Bei Nachhilfe für 'eigene' Schüler ist diese Genehmigung
grundsätzlich zu verweigern, außer bei unentgeltlichem Lückenfüllen nach einer Krankheit (
siehe § 13 Abs. 2 Nr. 3 der Bayerischen Lehrerdienstordnung). Mit Umkehrschlüssen
sollte man zwar vorsichtig sein, doch gehe ich davon aus, dass du einen Schüler, den du nicht
selbst unterrichtest, auf eine Prüfung vorbereiten darfst. Kannst du aber jetzt schon definitiv
ausschließen, dass du als Lehrer in die Nachprüfung eingebunden wirst?
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